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(54) PFAHLROHR UND VERFAHREN ZUM BILDEN EINES GRÜNDUNGSPFAHLES

(57) Die Erfindung betrifft ein Pfahlrohr (10) zum Bil-
den eines Gründungspfahles im Boden, mit einem rohr-
förmigen Grundkörper (12), wobei in einem Innenbereich
(13) des rohrförmigen Grundkörpers (12) eine Schott-
platte (20) angeordnet ist, welche den Innenbereich (13)
in einen unteren Abschnitt (14) und einen oberen Ab-
schnitt (15) unterteilt, und wobei an der Schottplatte (20)
mindestens eine Durchgangsöffnung (22) mit einer Ver-
schlusseinrichtung (24) angeordnet ist, mit welcher die
Durchgangsöffnung (22) verschlossen und geöffnet wer-
den kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Pfahlrohr zum Bilden
eines Gründungspfahles im Boden mit einem rohrförmi-
gen Grundkörper gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Bilden eines Gründungspfahles in einer Bohrung im
Boden, bei dem ein Pfahlrohr in die Bohrung eingesetzt
und ein aushärtbares Medium in einen Ringraum zwi-
schen einer Wand der Bohrung und einem Außenumfang
des Pfahlrohres eingeleitet wird, gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 14.
[0003] Aus der EP 2 930 275 A1 gehen ein Verfahren
und eine Anordnung zum Herstellen eines Gründungs-
pfahles für ein Bauwerk im Wasser hervor. Bei diesem
Verfahren wird zunächst ein Bohrloch mit einem Stütz-
rohr im Boden erstellt. Die dabei entstandene Bohrung
ist mit einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser, gefüllt. In
die so erstellte verrohrte Bohrung wird ein Pfahlrohr ein-
gesetzt, für welches ein einfaches Stahlrohr mit einem
rohrförmigen Grundkörper verwendet wird. Anschlie-
ßend wird das außenliegende Stützrohr gezogen und der
Ringraum zwischen dem eingesetzten und auf dem
Bohrlochgrund aufstehenden Pfahlrohr und der umge-
benden Bohrungswand wird mit einem aushärtbaren Me-
dium verfüllt. Innerhalb des Pfahlrohres kann das umge-
bende Wasser verbleiben. Die Tragfähigkeit des so er-
stellten Gründungspfahles wird durch die äußere Man-
telfläche des eingesetzten Pfahlrohres gegenüber dem
umgebenden Boden mit dem ausgehärteten Medium in
dem umgebenden Ringraum bestimmt. Der nur mit Was-
ser gefüllte Innenraum kann bei Bedarf für ein Einbringen
etwa von Mess- oder Prüfeinrichtungen genutzt werden.
[0004] Bei diesem bekannten Verfahren kann das Pro-
blem auftreten, dass bei einem unebenen Bohrloch-
grund, auf welchem das Pfahlrohr aufgesetzt ist, beim
Einleiten des aushärtbaren Mediums in den Ringraum
verstärkt das fließfähige aushärtbare Medium von unten
in den Innenraum des Pfahlrohres eintritt und zumindest
einen Teil des Innenraums verfüllt. Dies kann zu einem
erheblichen Mehrbedarf an aushärtbarem Medium füh-
ren. Zudem kann ein unkontrollierter Übertritt der aus-
härtbaren Masse oder Medium aus dem Ringraum in den
Innenraum des Pfahlrohres zu Fehlstellen in dem umge-
benden Ringraum und somit zu einer Beeinträchtigung
der Tragfähigkeit des Gründungspfahles führen.
Schließlich steht der zumindest teilweise verfüllte Innen-
raum auch nicht zur Aufnahme von bestimmten Einrich-
tungen zur Verfügung.
[0005] Aus der WO 2021/180515 A1 ist eine Vorrich-
tung zum Handhaben und Einsetzen eines Pfahlrohres
in eine Bohrung bekannt. Die Vorrichtung ist dabei zum
Anbringen an einem Tragseil eines Krans ausgebildet.
Mittels Greifelementen kann ein ringförmiger Rand des
Pfahlrohres kraftschlüssig erfasst werden. Insgesamt ist
die Vorrichtung so ausgebildet, dass das Pfahlrohr aus
einer horizontalen Lagerposition in eine vertikale Ein-

setzposition verschwenkt werden kann.
[0006] Aus der US 2010/0296875 A1 sind eine Anord-
nung und ein Verfahren zum Herstellen einer Unterwas-
sergründung mit einem Unterwasserbohrgerät zu ent-
nehmen. Das Unterwasserbohrgerät kann auf einem Ge-
wässergrund aufgesetzt werden. Mittels rohrförmigen
Elementen wird eine Gründungsbohrung erstellt. Die
rohrförmigen Elemente können gleichzeitig auch zum
Verankern der Bohrvorrichtung unter Wasser dienen.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Pfahlrohr und ein Verfahren anzugeben, mit welchen ein
Gründungspfahl in einer Bohrung im Boden besonders
effizient und zuverlässig erstellt werden kann.
[0008] Die Erfindung wird zum einen durch ein Pfahl-
rohr mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und zum an-
deren durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 14 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.
[0009] Das erfindungsgemäße Pfahlrohr ist dadurch
gekennzeichnet, dass in einem Innenbereich des rohr-
förmigen Grundkörpers eine Schottplatte angeordnet ist,
welche den Innenbereich in einen unteren Abschnitt und
einen oberen Abschnitt unterteilt und diese voneinander
abschottet, und dass an der Schottplatte mindestens ei-
ne Durchgangsöffnung mit einer Verschlusseinrichtung
angeordnet ist, mit welcher die Durchgangsöffnung ver-
schlossen und geöffnet werden kann.
[0010] Ein Grundgedanke der Erfindung liegt darin, zur
Herstellung eines Gründungspfahles im Boden das
Pfahlrohr in besonderer Weise auszugestalten, wobei
mittels einer Schottplatte der Innenraum des rohrförmi-
gen Grundkörpers in einen unteren Abschnitt und einen
oberen Abschnitt unterteilt und diese beiden Abschnitte
des Innenbereiches des rohrförmigen Grundkörpers
voneinander abgeschottet werden, also druckdicht oder
im wesentlichen druckdicht voneinander getrennt wer-
den können.
[0011] Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht darin,
dass an der Schottplatte mindestens eine Durchgangs-
öffnung mit einer Verschlusseinrichtung, insbesondere
einem Ventil, angeordnet ist, mit welcher die Durch-
gangsöffnung verschlossen und geöffnet werden kann.
Mittels der Verschlusseinrichtung können so zwei unter-
schiedliche Zustände an dem Pfahlrohr eingestellt wer-
den, nämlich ein geschlossener Zustand, bei dem die
beiden Abschnitte des Innenraums voneinander dicht
abgeschottet sind, und ein geöffneter Zustand, bei dem
die beiden Abschnitte des Innenraums zueinander ge-
öffnet und leitungsverbunden sind.
[0012] Ist in dem nicht-abgeschotteten Zustand die
mindestens eine Durchgangsöffnung geöffnet, kann das
Pfahlrohr wie ein herkömmliches Pfahlrohr in einfacher
Weise in eine mit Flüssigkeit gefüllte Bohrung eingesetzt
werden. In der Bohrung vorhandene Flüssigkeit kann oh-
ne Weiteres in den Innenraum des Pfahlrohres einströ-
men, so dass innerhalb und außerhalb des Pfahlrohres
in der eingesetzten Bohrung ein Druckausgleich und glei-
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cher Füllstand gegeben ist.
[0013] Wird die mindestens eine Durchgangsöffnung
durch die Verschlusseinrichtung zum Erreichen des ab-
geschotteten Zustandes geschlossen, insbesondere
wenn das Pfahlrohr auf einen Bohrlochgrund aufgesetzt
ist, ist in dem Innenraum des rohrförmigen Grundkörpers
der untere Abschnitt, welcher unterhalb der Schottplatte
liegt, von dem darüberliegenden oberen Abschnitt abge-
schottet, also druckdicht oder im Wesentlichen druck-
dicht abgetrennt. Wird nunmehr in bekannter Weise ein
Ringraum zwischen der Bohrungswand und der Außen-
seite des Pfahlrohres mit einem aushärtbaren Medium,
insbesondere einer Zementsuspension oder Mörtel, ver-
füllt, wird durch die erfindungsgemäße Anordnung ein
verstärktes Eindringen des aushärtbaren Mediums,
selbst bei einem unebenen Bohrlochgrund, in den Innen-
raum des Pfahlrohres von unten verhindert. Denn bei
einem Eintritt des aushärtbaren Mediums in den unteren
Abschnitt des Pfahlrohres wird hierdurch eine Drucker-
höhung in dem abgeschotteten unteren Abschnitt be-
wirkt. Diese Druckerhöhung wirkt einem weiteren oder
übermäßigen Eintritt von aushärtbarem Medium wirksam
entgegen. Die aushärtbare Masse oder das Medium, das
vorzugsweise in einem unteren Bereich des Pfahlrohres
am Außenumfang eingeleitet wird, wird insbesondere
aufgrund einer höheren Dichte als umgebendes Wasser
eher dazu tendieren, den ringförmigen Außenraum zu
verfüllen, welcher aufgrund seiner nach oben offenen
Oberseite ein Verdrängen von Wasser aus dem Rin-
graum nach oben ermöglicht.
[0014] Das erfindungsgemäß gestaltete Pfahlrohr er-
möglicht so ein besonders effizientes Erstellen eines
Gründungspfahles im Boden, insbesondere unter Was-
ser in einem Gewässergrund, da einem unerwünschten
Eindringen des aushärtbaren Mediums in den Innenraum
des Pfahlrohres zuverlässig entgegengewirkt wird. Dies
reduziert den Verbrauch an aushärtbarem Medium, also
etwa an teurer Zementsuspension oder Mörtel, und er-
möglicht außerdem ein zuverlässiges und kontrolliertes
Verfüllen des Ringraumes zwischen dem Gründungs-
pfahl und der Bohrungswand mit dem aushärtbaren Me-
dium. Dies sichert die erwünschte Tragfähigkeit des so
erstellten Gründungspfahles. Auch kann der Innenraum
weitgehend frei von aushärtbarem Medium gehalten und
weiter vielfältig genutzt werden.
[0015] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung besteht darin, dass zum Absenken des Pfahlrohrs
in eine Bohrung im Boden, welche mit einer Flüssigkeit
gefüllt ist, die mindestens eine Durchgangsöffnung in der
Schottplatte geöffnet ist, und zum Einleiten eines aus-
härtbaren Mediums in einen Ringraum zwischen den Au-
ßenumfang des Pfahlrohrs und einer Wand der Bohrung
die mindestens eine Durchgangsöffnung geschlossen
ist. Hierdurch wird insbesondere ein Einsatz des Pfahl-
rohres bei einer Unterwassergründung ermöglicht, wobei
auch ein Einsatz an Land bei mit Flüssigkeit, insbeson-
dere einer Stützflüssigkeit, gefüllten Bohrlöchern sinnvoll
und vorteilhaft ist. Bei geöffneter Schottplatte kann das

Pfahlrohr in einfacher Weise wie ein offenes Rohr in ein
Gewässer und/oder insbesondere in eine mit Flüssigkeit
gefüllte Bohrung abgesetzt werden. Durch ein Verschlie-
ßen der mindestens einen Durchgangsöffnung nach dem
Aufsetzen des Pfahlrohres auf einen Bohrlochgrund wird
der untere Abschnitt dicht abgeschottet. Somit kann bei
einem Verfüllen des Ringraumes zwischen dem Außen-
umfang des Pfahlrohres und einer Wand der Bohrung
insbesondere über mindestens eine Zuführleitung in den
unteren Bereich des Ringraums kein oder kaum aushärt-
bares Medium in den abgeschotteten unteren Bereich
eindringen.
[0016] Grundsätzlich ist es dabei auch möglich, die
Durchgangsöffnung beim Einleiten des aushärtbaren
Mediums noch für eine bestimmte Zeit offenzuhalten, so
dass gezielt eine gewisse Menge an aushärtbarem Me-
dium in den unteren Abschnitt des Pfahlrohres einströ-
men kann. Ist dabei ein gewünschter Füllgrad des unte-
ren Abschnitts erreicht, kann die mindestens eine Durch-
gangsöffnung verschlossen werden, so dass ein weiterer
Zustrom von aushärtbarem Medium in den unteren Ab-
schnitt verhindert wird. Auf diese Weise kann zumindest
ein unterer Randbereich des Pfahlrohres an seiner Au-
ßenseite und seiner Innenseite in das aushärtbare Me-
dium gezielt eingebettet werden, so dass nach dem Aus-
härten ein definierter Pfahlfuß an dem Pfahlrohr gebildet
ist und dieser zuverlässig das Pfahlrohr nach unten ab-
schließt. Hierdurch kann auch die Tragfähigkeit des
Gründungspfahles noch weiter erhöht werden.
[0017] Allgemein kann zum Einleiten des aushärtba-
ren Mediums eine oder mehrere Zuführleitungen an der
Außenseite des Pfahlrohres oder in dem Ringraum selbst
vorgesehen sein. Eine vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung liegt darin, dass an der Schottplatte mindes-
tens eine Zuführöffnung zum Zuführen eines aushärtba-
ren Mediums angeordnet ist. Somit kann eine Zuführung
des aushärtbaren Mediums zumindest teilweise inner-
halb des Innenraums des Pfahlrohres erfolgen. Dies er-
möglicht eine geschützte Anordnung von einer oder meh-
reren Zuführleitungen innerhalb des Pfahlrohres.
[0018] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist es
besonders vorteilhaft, dass sich mindestens eine Leitung
von der mindestens einen Zuführöffnung entlang des un-
teren Abschnitts des rohrförmigen Grundkörpers er-
streckt und dass die mindestens eine Leitung sich durch
die Rohrwand des rohrförmigen Grundkörpers hindurch
erstreckt und in eine Auslassöffnung mündet. Auf diese
Weise kann die mindestens eine Leitung zum Zuführen
des aushärtbaren Mediums teilweise oder insgesamt in-
nerhalb des Pfahlrohres und insbesondere innerhalb des
oberen Abschnitts und/oder des unteren Abschnitts ver-
laufen.
[0019] Der Durchtritt durch die Schottplatte erfolgt über
eine Zuführöffnung, welche gegebenenfalls selbst über
eine separate Verschlusseinrichtung verfügen kann. Ins-
besondere in dem unteren Abschnitt des rohrförmigen
Grundkörpers ist die mindestens eine Leitung zum Zu-
führen des Mediums durch die Rohrwand hindurchge-
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führt, so dass die Leitung an der Außenseite des rohr-
förmigen Grundkörpers in den zu verfüllenden Ringraum
mündet. Es können dabei auch mehrere Auslassöffnun-
gen entlang des Umfangs des rohrförmigen Grundkör-
pers, insbesondere an einem unteren Endbereich, aus-
gebildet sein.
[0020] Eine weitere Verbesserung wird bei einer Aus-
führungsvariante der Erfindung dadurch erzielt, dass
sich mindestens zwei Leitungen entlang des unteren Ab-
schnitts des rohrförmigen Grundkörpers erstrecken und
dass die mindestens zwei Leitungen für einen Spülbe-
trieb in Reihe schaltbar sind. Die mindestens zwei Lei-
tungen können dabei zum Zuführen des aushärtbaren
Mediums zunächst parallel geschaltet sein, so dass
durch Nutzung beider Leitungen ein besonders schnelles
Verfüllen des Ringraums erfolgen kann. Nach dem Ein-
leiten des aushärtbaren Mediums können die beiden Lei-
tungen insgesamt oder zumindest Abschnitte der Leitun-
gen über eine schaltbare Verbindungseinrichtung in Rei-
he geschaltet, also leitungsmäßig miteinander verbun-
den werden. Dies ermöglicht, dass über eine Leitung eine
Spülflüssigkeit eingeleitet werden kann, welche die Lei-
tung zunächst nach unten hin durchströmt und dann über
die zugeschaltete zweite Leitung wieder nach oben aus-
geleitet wird. Auf diese Weise können die Leitungen von
dem aushärtbaren Medium freigespült werden und sich
so nicht zusetzen. Dies bietet die Möglichkeit, die Leitun-
gen bei Bedarf wieder zu nutzen. Es kann eine den Lei-
tungen entsprechende oder angepasste Anzahl von Zu-
führöffnungen sein.
[0021] Nach einer Weiterbildung der Erfindung kann
es zweckmäßig sein, dass im Bereich der mindestens
einen Zuführöffnung ein Rückschlagventil angeordnet
ist. Das Rückschlagventil kann insbesondere so ausge-
bildet sein, dass durch die Zuführöffnung in der Schott-
platte die Abschottwirkung nach unten nicht beeinträch-
tigt wird. Dies bedeutet, dass das Rückschlagventil so
angeordnet ist, dass eine Zuleitung von oben nach unten,
aber nicht von unten nach oben erfolgen kann. Das Rück-
schlagventil kann auch einstellbar sein, so dass in be-
stimmten Fällen die Rückschlagfunktion aufgehoben
werden kann, um doch in bestimmten Fällen Flüssigkeit
durch die Zuführöffnung von unten nach oben zu leiten.
[0022] Alternativ oder ergänzend kann das Rück-
schlagventil auch so schaltbar sein, dass es insgesamt
sperrend ist. Das Rückschlagventil kann so eine steuer-
bare Verschlusseinrichtung mit einer zusätzlichen Rück-
schlagfunktion als Sicherheit bilden.
[0023] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Schott-
platte ein Kupplungselement aufweist, an welchem eine
Zuführvorrichtung zum Zuführen eines aushärtbaren Me-
diums zu der Zuführöffnung ankuppelbar ist. Die Schott-
platte weist grundsätzlich eine vorzugweise metallische
Platte auf, welche an einer vorgesehenen Position ent-
lang der Innenwand des rohrförmigen Grundkörpers be-
festigt, insbesondere angeschweißt ist.
[0024] Zur Vereinfachung des Aufbaus des Pfahlroh-

res muss eine Leitung nicht insgesamt innerhalb des In-
nenraums des Pfahlrohres ausgebildet sein. Vielmehr
kann eine Zuführung des aushärtbaren Mediums zumin-
dest über einen Teilbereich des Pfahlrohres mittels einer
separaten und in das Pfahlrohr einsetzbaren Zuführvor-
richtung erfolgen. Zum Zuführen kann diese separate Zu-
führvorrichtung an einem dafür vorgesehenen Kupp-
lungselement der Schottplatte angekuppelt werden. Dies
ermöglicht eine definierte Positionierung und Verbindung
der Zuführeinrichtung mit der Zuführöffnung und der min-
destens einen Leitung entlang des unteren Abschnitts
an dem Pfahlrohr.
[0025] Nach dem Verfüllen des Ringraums kann die
Zuführvorrichtung wieder von der Schottplatte gelöst
oder abgekoppelt und zum Bilden eines anderen Grün-
dungspfahles an einem anderen Pfahlrohr eingesetzt
werden.
[0026] Dabei besteht eine besonders vorteilhafte Aus-
führungsvariante darin, dass die Verschlusseinrichtung
dazu ausgebildet ist, durch die Zuführvorrichtung in dem
angekoppelten Zustand betätigt zu werden. Wird eine
Zuführvorrichtung in der Schottplatte angekoppelt, um
aushärtbares Medium einzuleiten, kann durch den An-
kopplungsvorgang ein Verschließen der mindestens ei-
nen Durchgangsöffnung bewirkt werden. Dies kann bei-
spielsweise über eine mechanische Hebel- und/oder
Klappenanordnung erfolgen. So kann sichergestellt wer-
den, dass bei Zuführen des aushärtbaren Mediums über
die Zuführvorrichtung der untere Bereich zuverlässig ab-
geschottet ist.
[0027] Durch eine Stelleinrichtung an der Zuführvor-
richtung ist es grundsätzlich auch möglich, die mindes-
tens eine Durchgangsöffnung durch entsprechendes An-
steuern der Verschlusseinrichtung gezielt zu öffnen und
zu schließen, so dass auch ein gezieltes und definiertes
Einströmen eines aushärtbaren Mediums in den unteren
Abschnitt erreicht werden kann. Die Stelleinrichtung
kann insbesondere einen Motor oder Stellzylinder um-
fassen.
[0028] Für einen zuverlässigen und sicheren Verfah-
rensablauf ist es nach einer Weiterbildung der Erfindung
bevorzugt, dass die Verschlusseinrichtung ausgebildet
ist, die mindestens eine Durchgangsöffnung zu ver-
schließen, wenn aushärtbares Medium zugeführt wird.
[0029] Eine weitere Ausführungsform der Erfindung
liegt darin, dass die Schottplatte fest oder lösbar an dem
rohrförmigen Grundkörper angebracht ist. Eine feste An-
ordnung der Schottplatte, etwa durch Verschweißen, ist
herstellungstechnisch einfach und kostengünstig. Die
Schottplatte ist dabei fest mit dem Pfahlrohr verbunden
und verbleibt so als ein verlorenes Element in dem Grün-
dungspfahl.
[0030] Gemäß einer Alternative kann die Schottplatte
insbesondere an ihrem Außenbereich lösbar und insbe-
sondere abdichtend mit dem rohrförmigen Grundkörper
verbunden sein. Nach einem Einleiten und Aushärten
des Mediums zum Bilden des Gründungspfahles besteht
somit die Möglichkeit, die Schottplatte wieder von dem
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rohrförmigen Grundkörper zu lösen und aus dem Grün-
dungspfahl zu bergen. Die Schottplatte kann so zum Bil-
den weiterer Gründungspfähle wiederholt an verschie-
denen Pfahlrohren eingesetzt werden.
[0031] Ein lösbares Halten der Schottplatte kann vor-
zugsweise über eine entsprechende Spann- oder
Klemmeinrichtung oder eine Schraub- oder Bajonett-
Verbindung erfolgen. Es kann auch an der Innenwand
des rohrförmigen Grundkörpers ein Befestigungsele-
ment, etwa ein ringförmiger Befestigungsflansch, ange-
ordnet sein, an welchem die lösbare Schottplatte ange-
legt und lösbar befestigt werden kann. Grundsätzlich sind
alle geeigneten Befestigungsmöglichkeiten einsetzbar,
welche zum lösbaren und dichtenden Anbringen einer
Platte an einer rohrförmigen Innenwand geeignet sind.
[0032] Ein besonders effizientes Zuführen des aus-
härtbaren Mediums, insbesondere über eine Leitung zu
der Zuführöffnung an der Schottplatte kann nach einer
Ausführungsform der Erfindung dadurch erzielt werden,
dass an der Zuführöffnung ein Einlauftrichter angeordnet
ist. Es können auch mehrere Zuführöffnungen vorgese-
hen sein, an welchen zum Teil oder insgesamt an allen
Einlauftrichter angeordnet sind. Über die Einlauftrichter
kann eine effiziente und schnelle Leitungsverbindung
hergestellt werden. Die Trichter können auch als Einlauf-
trichter bezeichnet werden, die ein Einführen und damit
ein Verbinden von Auslassvorrichtung und Zuführöff-
nung erleichtern.
[0033] Zum festen oder lösbaren Anbringen der
Schottplatte kann es insbesondere vorteilhaft sein, dass
an einer Innenseite des rohrförmigen Grundkörpers min-
destens ein radial nach innen vorstehendes Halteele-
ment, insbesondere ein Ringabsatz, angeordnet ist. An
dem Ringabsatz kann die Schottplatte fest oder lösbar
angebracht werden.
[0034] Zum Entgegenwirken gegen ein Eindringen von
aushärtbarem Medium aus dem Ringraum in den Innen-
bereich des Pfahlrohres ist es nach der Erfindung vor-
gesehen, dass an einer Unterkante des rohrförmigen
Grundkörpers eines Pfahlrohres ein ringförmiges Dicht-
element angeordnet ist. Das Dichtelement kann insbe-
sondere ein ringförmiges Gummielement sein, welches
Unebenheiten an einem Bohrlochgrund ausgleichen und
so eine Fuge zwischen der Unterkante des Pfahlrohres
und dem Bohrlochgrund abdichten kann. Im Querschnitt
kann das Dichtelement massiv oder mit einem Hohlraum
für eine verbesserte Ausgleichswirkung ausgebildet
sein. Allgemein kann auch ein aktiv betätigbares Dicht-
element vorgesehen sein, etwa ein mit Druckluft aufblas-
bares ringförmiges, schlauchartiges Dichtungselement.
Dieses kann sich bei Einleiten von Druckluft besonders
gut an Unebenheiten am Bohrlochgrund anpassen und
so die Fuge zwischen Pfahlrohrrand und Bohrlochgrund
besonders zuverlässig abdichten. Die Anordnung des
Dichtungselementes kann auch grundsätzlich unabhän-
gig von der Anordnung eines Schottplatte an einem
Pfahlrohr eingesetzt werden und kann als eine eigen-
ständige Erfindung angesehen werden.

[0035] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass ein erfindungsgemäßes Pfahlrohr
eingesetzt wird, so wie dies vorausgehend beschrieben
ist. Mit dem Verfahren können so die zuvor beschriebe-
nen Vorteile beim Erstellen eines Gründungspfahles er-
zielt werden. Das Verfahren kann grundsätzlich an Land
eingesetzt werden. Besonders vorteilhaft ist es, dass mit
dem Verfahren ein Gründungspfahl unter Wasser, ins-
besondere an einem Gewässer- oder Meeresgrund, ge-
bildet wird.
[0036] Gemäß der Erfindung besteht eine bevorzugte
Ausführungsvariante darin, dass beim Absenken des
Pfahlrohres in die Bohrung im Boden, welche mit Flüs-
sigkeit gefüllt ist, die mindestens eine Durchgangsöff-
nung geöffnet wird und dass zum Einleiten des aushärt-
baren Mediums in den Ringraum zwischen den Außen-
umfang des Pfahlrohres und der Wand der Bohrung die
mindestens eine Durchgangsöffnung geschlossen wird.
Dies erlaubt ein besonders zuverlässiges und kostenef-
fizientes Herstellen des Gründungspfahles.
[0037] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen weiter erläutert, die
schematisch in den Zeichnungen dargestellt sind. In den
Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines
Pfahlrohrs mit einer Schottplatte;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines unteren
Teiles eines Pfahlrohres in einer Bohrung;

Fig. 3 eine schematische Detail-Querschnittsansicht
zu einer Zuführeinrichtung an der Schottplatte
eines Pfahlrohres; und

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer Hand-
habungsvorrichtung zum Handhaben eines
Pfahlrohres.

[0038] Gemäß Fig. 1 ist ein Pfahlrohr 10 mit einem
rohrförmigen Grundkörper 12 vorgesehen. In einem In-
nenbereich 13 des rohrförmigen Grundkörpers 12 ist eine
quer zur Längsachse des rohrförmigen Grundkörpers 12
gerichtete Schottplatte 20 angeordnet, welche den In-
nenbereich 13 in einen unteren Abschnitt 14 und einen
oberen Abschnitt 15 unterteilt und diese voneinander ab-
trennt. An einer Unterkante des rohrförmigen Grundkör-
pers 12 kann ein ringförmiges Dichtelement 19 angeord-
net sein, mit welchem das Pfahlrohr 10 auf einem Bohr-
lochgrund möglichst abdichtend aufgesetzt werden
kann.
[0039] Die Schottplatte 20 weist in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel zwei schematisch angedeutete
Durchgangsöffnungen 22 auf, welche mittels einer eben-
falls schematisch angedeuteten Verschlusseinrichtung
24 gezielt geöffnet oder geschlossen werden können. In
einem Mittenbereich der Schottplatte 20 ist eine Zuführ-
einrichtung 30 mit zwei schematisch angedeuteten Zu-
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führöffnungen 32 mit jeweils einem Einführtrichter 34 an-
geordnet, wie nachfolgend noch detaillierter in Zusam-
menhang mit Fig. 3 beschrieben wird.
[0040] Die Zuführöffnungen 32 mit den Einführrichtern
34 dienen der Zuführung eines aushärtbaren Mediums,
insbesondere von Mörtel oder Zementsuspension, wobei
das aushärtbare Medium unterhalb der Schottplatte 20
über Leitungen 26 bis zu einem unteren Endbereich des
rohrförmigen Grundkörpers 12 geleitet werden kann. Die
Leitungen 26 erstrecken sich dabei durch eine Rohrwand
16 des Grundkörpers 12 und münden jeweils am Außen-
umfang 17 des Grundkörpers 12 in einer Auslassöffnung
28. Somit kann aushärtbares Medium über einen Innen-
bereich 13 des Pfahlrohres 10 bis zu einem unteren End-
bereich geleitet und über die Auslassöffnungen 28 nach
außerhalb des Pfahlrohres 10 austreten, wie nachfol-
gend genauer in Zusammenhang mit Fig. 2 erläutert wird.
[0041] In Fig. 2 ist schematisch und nicht maßstäblich
ein unterer Endbereich eines erfindungsgemäßen Pfahl-
rohres 10 dargestellt, welches in eine Bohrung 4 im Bo-
den 1 eingesetzt ist. Von der Bohrung 4 ist lediglich der
untere Bereich dargestellt, wobei die Bohrung 4 eine Tie-
fe von mehreren Metern aufweisen kann, typischerweise
zwischen 5m bis 30m. Die Bohrung 4 ist zur Abstützung
mit einer Flüssigkeit, insbesondere Wasser oder einer
sonstigen Stützflüssigkeit, gefüllt, so dass die Bohrung
4 auch bei größeren Bohrungstiefen nicht kollabiert. Es
kann auch zumindest bereichsweise ein Stützrohr vor-
gesehen sein.
[0042] In eine derart mit Flüssigkeit gefüllte Bohrung
4 kann das Pfahlrohr 10 mit einer Schottplatte 20 pro-
blemlos eingesetzt werden, wenn die Durchgangsöff-
nungen 22 an der Schottplatte 20 durch die Verschluss-
einrichtungen 24 geöffnet sind. Nach Erreichen einer
Endposition des Pfahlrohres 10, insbesondere bei Auf-
setzen des Pfahlrohres 10 auf einen Bohrlochgrund 5
der Bohrung 4, können die Durchgangsöffnungen 22 wie-
der mit den Verschlusseinrichtungen 24 verschlossen
werden. Über die Leitungen 26 kann nunmehr aushärt-
bares Medium in die Bohrung 4 eingeleitet werden, wobei
das aushärtbare Medium innerhalb des Pfahlrohres 10
im unteren Bereich mit den Leitungen 26 zugeführt wird
und am unteren Endbereich durch die Rohrwand 16 hin-
durchtritt und über die Auslassöffnung 28 in einen Rin-
graum 6 austreten kann. Der Ringraum 6 ist zwischen
einem Außenumfang 17 des rohrförmigen Grundkörpers
12 und einer im Wesentlichen zylindrischen Wand 8 der
Bohrung 4 gebildet. Das aushärtbare Medium kann dabei
aufgrund einer höheren Dichte gegenüber der Flüssig-
keit in der Bohrung 4 den Ringraum 6 von unten nach
oben verfüllen. Flüssigkeit wird dabei nach oben aus dem
Ringraum 6 durch das aushärtbare Medium verdrängt.
[0043] Durch die vorgesehene Schottplatte 20 ist ein
unterer Abschnitt 14 des Innenbereichs 13 des Pfahlroh-
res 10 bei verschlossenen Durchgangsöffnungen 22
nach oben abgedichtet. Somit kann die Flüssigkeit in
dem unteren Abschnitt 14 des Pfahlrohres 10 nicht nach
oben verdrängt werden, so dass auch kein oder kaum

aushärtbares Medium in den Innenbereich 13 des Pfahl-
rohres 10 eindringen kann. Hierdurch kann der Innenbe-
reich 13 zuverlässig freigehalten werden und aushärtba-
res Medium oder Suspension kann eingespart werden.
[0044] Gemäß Fig. 3 ist die Zuführeinrichtung 30 des
Pfahlrohres 10 nach Fig. 1 genauer gezeigt. Die Zuführ-
einrichtung 30 kann eine topfförmige Aufnahme 31 auf-
weisen, welche in einem Mittenbereich der Schottplatte
20 angebracht ist. In der topfförmigen Aufnahme 31 sind
die Zuführöffnungen 32 für die nach unten wegführenden
Leitungen 26 ausgebildet. Zum Einleiten des aushärtba-
ren Mediums weisen die Zuführöffnungen 32 an ihrem
oberen Bereich Einführtrichter 34 auf. Die Zuführöffnun-
gen 32 können weiterhin mit nur schematisch dargestell-
ten Rückschlagventilen 36 ausgebildet sein, welche ein
unerwünschtes Rückströmen des aushärtbaren Medi-
ums aus den Leitungen 26 in dem dargestellten Beispiel
verhindern.
[0045] Zur Zuführung des aushärtbaren Mediums
kann erfindungsgemäß eine Handhabungsvorrichtung
50 gemäß Fig. 4 verwendet werden. Die Handhabungs-
vorrichtung 50 weist einen Grundkörper 52 mit einer
Deckplatte 54 auf, an welcher ein Aufsatzelement 58 zum
Aufsetzen oder Anordnen der Handhabungsvorrichtung
50 auf oder an einem Pfahlrohr 10 angeordnet ist.
[0046] Über eine Greifeinrichtung 56, welche alternativ
oder ergänzend auch als eine kraftschlüssige Spannein-
richtung ausgebildet sein kann, kann die Handhabungs-
vorrichtung 50 im dargestellten Ausführungsbeispiel an
einer Innenseite des Pfahlrohres 10 mit mindestens ei-
nem Spann- oder Greifelement 57 lösbar angebracht
werden. Vorzugsweise sind mehrere Greifelemente 57
entlang des Umfangs an dem etwa rohr- oder tonnenför-
migen Grundkörper 52 angeordnet.
[0047] Mit der Handhabungsvorrichtung 50 kann ein
Pfahlrohr 10 bereits an einer Bodenoberfläche oder ei-
nem Wasserfahrzeug aus einem Pfahlrohrlager gegriffen
werden. Das Pfahlrohr 10 kann beim Greifen eine belie-
bige Position haben, etwa horizontal oder vertikal ange-
ordnet sein. Die Handhabungsvorrichtung 50 ist über ein
Halteelement 55 am oberen Endbereich des Grundkör-
pers 52 mit einem Hebezeug, insbesondere einem Kran,
verbindbar. Somit kann über die Handhabungsvorrich-
tung 50 ein Pfahlrohr 10 von einer Lagerposition in eine
Bohrung 4 im Boden 1 eingesetzt werden.
[0048] Darüber hinaus ist die Handhabungsvorrich-
tung 50 mit einer nur schematisch angedeuteten Zuführ-
vorrichtung 60 versehen, welche in dem dargestellten
Ausführungsbeispiel Förderleitungen 64 aufweist, wel-
che sich von einer Einlasseinrichtung 62 am oberen Ende
des Grundkörpers 52 bis zu einer unteren Auslassein-
richtung 66 erstrecken. Die Auslasseinrichtung 66 ist
ausgebildet, um über die Einführtrichter 34 der Zuführ-
einrichtung 30 an einem Pfahlrohr 10 gemäß Fig. 3 zur
Zuleitung eines aushärtbaren Mediums in Eingriff zu ge-
langen. Weiterhin kann an der Handhabungsvorrichtung
50 eine korrespondierende Kupplungseinheit vorgese-
hen sein, um im Zusammenwirken mit dem Kupplungs-
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element 23 an der Zuführeinrichtung 30 des Pfahlrohrs
10 eine genaue Positionierung und Lagesicherung si-
cherzustellen.
[0049] Über eine Versorgungsleitung 80, welche auch
als Umbilical bezeichnet werden kann, können aushärt-
bares Medium, Energie und/oder Daten über eine lösba-
re Verbindungseinrichtung 70 zugeführt werden, wobei
das aushärtbare Medium an die Einlasseinrichtung 62
am oberen Endbereich des Grundkörpers 52 übergeben
wird. Es können eine einzelne Versorgungsleitung oder
auch getrennte Leitungen vorgesehen sein.
[0050] Nach dem Verfüllen des Ringraumes 6 durch
das aushärtbare Medium kann die Verbindungsleitung
80 und/oder das Hebezeug von dem Halteelement 55
gelöst werden, wobei die Handhabungsvorrichtung 50
als eine zusätzliche Auflast an dem Pfahlrohr 10 verblei-
ben kann, zumindest bis das aushärtbare Medium zum
Bilden des Gründungselementes im Boden 1 ausgehär-
tet ist. Anschließend kann die Handhabungsvorrichtung
50 wieder von dem Pfahlrohr 10 gelöst und rückgeholt
werden.

Patentansprüche

1. Pfahlrohr zum Bilden eines Gründungspfahles im
Boden (1), mit einem rohrförmigen Grundkörper
(12),
dadurch gekennzeichnet,

- dass in einem Innenbereich (13) des rohrför-
migen Grundkörpers (12) eine Schottplatte (20)
angeordnet ist, welche den Innenbereich (13) in
einen unteren Abschnitt (14) und einen oberen
Abschnitt (15) unterteilt und diese voneinander
abschottet, und
- dass an der Schottplatte (20) mindestens eine
Durchgangsöffnung (22) mit einer Verschluss-
einrichtung (24) angeordnet ist, mit welcher die
Durchgangsöffnung (22) verschlossen und ge-
öffnet werden kann.

2. Pfahlrohr nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dass zum Absenken des Pfahlrohrs (10) in eine
Bohrung (4) im Boden (1), welche mit einer Flüs-
sigkeit gefüllt ist, die mindestens eine Durch-
gangsöffnung (22) in der Schottplatte (20) ge-
öffnet ist, und
zum Einleiten eines aushärtbaren Mediums in
einen Ringraum (6) zwischen den Außenum-
fang (17) des Pfahlrohrs (10) und einer Wand
(8) der Bohrung (4) die mindestens eine Durch-
gangsöffnung (22) geschlossen ist.

3. Pfahlrohr nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass an der Schottplatte (20) mindestens eine Zu-
führöffnung (32) zum Zuführen eines aushärtbaren
Mediums angeordnet ist.

4. Schottplatte nach einem der Ansprüche 1 bis 3,

dadurch gekenzeichnet,
dass sich mindestens eine Leitung (26) von der
mindestens einen Zuführöffnung (32) entlang
des unteren Abschnitts (14) des rohrförmigen
Grundkörpers (12) erstreckt und
dass die mindestens eine Leitung (26) sich
durch die Rohrwand (16) des rohrförmigen
Grundkörpers (12) hindurch erstreckt und in ei-
ne Auslassöffnung (28) mündet.

5. Pfahlrohr nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich mindestens zwei Leitungen (26) von
entlang des unteren Abschnitts (14) des rohrför-
migen Grundkörpers (12) erstrecken und
dass die mindestens zwei Leitungen (26) für ei-
nen Spülbetrieb in Reihe schaltbar sind.

6. Pfahlrohr nach einen der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der mindestens einen Zuführöff-
nung (32) ein Rückschlagventil (36) angeordnet ist.

7. Pfahlrohr nach einen der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schottplatte (20) ein Kupplungselement
(23) aufweist, an welchem eine Zuführvorrichtung
(60) zum Zuführen eines aushärtbaren Mediums zu
der Zuführöffnung (32) ankuppelbar ist.

8. Pfahlrohr nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung (24) ausgebildet ist,
durch die Zuführvorrichtung (60) in dem angekop-
pelten Zustand betätigt zu werden.

9. Pfahlrohr nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung (24) ausgebildet ist,
die mindestens eine Durchgangsöffnung (22) zu ver-
schließen, wenn aushärtbares Medium zugeführt
wird.

10. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schottplatte (20) fest oder lösbar an dem
rohrförmigen Grundkörper (12) befestigt ist.

11. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Zuführöffnung (32) ein Einlauftrichter
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(34) angeordnet ist.

12. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Innenseite des rohrförmigen Grund-
körpers (12) mindestens ein radial nach innen vor-
stehendes Halteelement, insbesondere ein Ringab-
satz, angeordnet ist.

13. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Unterkante des rohrförmigen Grund-
körpers (12) ein ringförmiges Dichtelement (19) an-
geordnet ist.

14. Verfahren zum Bilden eines Gründungspfahles in ei-
ner Bohrung (4) im Boden (2), bei dem ein Pfahlrohr
(10) in die Bohrung (4) eingesetzt und ein aushärt-
bares Medium in einen Ringraum (6) zwischen einer
Wand (8) der Bohrung (4) und einem Außenumfang
(17) des Pfahlrohres (10) eingeleitet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Pfahlrohr (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 13 eingesetzt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet,
dass beim Absenken des Pfahlrohres (10) in die
Bohrung (4) im Boden (1), welche mit Flüssigkeit
gefüllt ist, die mindestens eine Durchgangsöff-
nung (22) geöffnet wird, und
dass zum Einleiten des aushärtbaren Mediums
in den Ringraum (6) zwischen den Außenum-
fang (17) des Pfahlrohres (10) und der Wand (8)
der Bohrung (4) die mindestens eine Durch-
gangsöffnung (22) geschlossen wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Pfahlrohr zum Bilden eines Gründungspfahles im
Boden (1), mit einem rohrförmigen Grundkörper
(12),

- wobei in einem Innenbereich (13) des rohrför-
migen Grundkörpers (12) eine Schottplatte (20)
angeordnet ist, welche den Innenbereich (13) in
einen unteren Abschnitt (14) und einen oberen
Abschnitt (15) unterteilt und diese voneinander
abschottet,
- wobei an der Schottplatte (20) mindestens eine
Durchgangsöffnung (22) mit einer Verschluss-
einrichtung (24) angeordnet ist, mit welcher die
Durchgangsöffnung (22) verschlossen und ge-
öffnet werden kann, und
- wobei an der Schottplatte (20) mindestens eine

Zuführöffnung (32) zum Zuführen eines aushärt-
baren Mediums angeordnet ist,

dadurch gekenzeichnet,

dass sich mindestens eine Leitung (26) von der
mindestens einen Zuführöffnung (32) entlang
des unteren Abschnitts (14) des rohrförmigen
Grundkörpers (12) erstreckt und
dass die mindestens eine Leitung (26) sich
durch die Rohrwand (16) des rohrförmigen
Grundkörpers (12) hindurch erstreckt und in ei-
ne Auslassöffnung (28) mündet.

2. Pfahlrohr nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass zum Absenken des Pfahlrohrs (10) in eine
Bohrung (4) im Boden (1), welche mit einer Flüs-
sigkeit gefüllt ist, die mindestens eine Durch-
gangsöffnung (22) in der Schottplatte (20) durch
die Verschlusseinrichtung (24) geöffnet ist, und
zum Einleiten eines aushärtbaren Mediums in
einen Ringraum (6) zwischen dem Außenum-
fang (17) des Pfahlrohrs (10) und einer Wand
(8) der Bohrung (4) die mindestens eine Durch-
gangsöffnung (22) durch die Verschlusseinrich-
tung (24) geschlossen ist.

3. Pfahlrohr nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Leitungen (26) mit einer den Leitun-
gen (26) entsprechenden oder angepassten Anzahl
von Zuführöffnungen (32) angeordnet sind.

4. Pfahlrohr nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass sich mindestens zwei Leitungen (26) von
jeweils einer Zuführöffnung (32) entlang des un-
teren Abschnitts (14) des rohrförmigen Grund-
körpers (12) erstrecken und
dass die mindestens zwei Leitungen (26) für ei-
nen Spülbetrieb in Reihe schaltbar sind.

5. Pfahlrohr nach einen der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der mindestens einen Zuführöff-
nung (32) ein Rückschlagventil (36) angeordnet ist.

6. Pfahlrohr nach einen der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schottplatte (20) ein Kupplungselement
(23) aufweist, an welchem eine Zuführvorrichtung
(60) zum Zuführen eines aushärtbaren Mediums zu
der Zuführöffnung (32) ankuppelbar ist.

7. Pfahlrohr nach Anspruch 6,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung (24) ausgebildet ist,
durch die Zuführvorrichtung (60) in dem angekop-
pelten Zustand betätigt zu werden.

8. Pfahlrohr nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verschlusseinrichtung (24) ausgebildet ist,
die mindestens eine Durchgangsöffnung (22) zu ver-
schließen, wenn aushärtbares Medium zugeführt
wird.

9. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schottplatte (20) fest oder lösbar an dem
rohrförmigen Grundkörper (12) befestigt ist.

10. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Zuführöffnung (32) ein Einlauftrichter
(34) angeordnet ist.

11. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Innenseite des rohrförmigen Grund-
körpers (12) mindestens ein radial nach innen vor-
stehendes Halteelement, insbesondere ein Ringab-
satz, angeordnet ist.

12. Pfahlrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass an einer Unterkante des rohrförmigen Grund-
körpers (12) ein ringförmiges Dichtelement (19) an-
geordnet ist.

13. Verfahren zum Bilden eines Gründungspfahles in ei-
ner Bohrung (4) im Boden (2), bei dem ein Pfahlrohr
(10) in die Bohrung (4) eingesetzt und ein aushärt-
bares Medium in einen Ringraum (6) zwischen einer
Wand (8) der Bohrung (4) und einem Außenumfang
(17) des Pfahlrohres (10) eingeleitet wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Pfahlrohr (10) nach einem der Ansprüche
1 bis 12 eingesetzt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,

dass beim Absenken des Pfahlrohres (10) in die
Bohrung (4) im Boden (1), welche mit Flüssigkeit
gefüllt ist, die mindestens eine Durchgangsöff-
nung (22) geöffnet wird, und
dass zum Einleiten des aushärtbaren Mediums
in den Ringraum (6) zwischen den Außenum-
fang (17) des Pfahlrohres (10) und der Wand (8)
der Bohrung (4) die mindestens eine Durch-
gangsöffnung (22) geschlossen wird.
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